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eingeschritten, und die Glaubensboten können ihre segensreiche Tätigkeit
zur Ausbreitung des Christentums frei entfalten. Dem religiösen Be¬
dürfnisse wird durch den Bau vieler Kirchen, besonders in der Reichs¬
hauptstadt, Rechnung getragen.

Große Verdienste um den Bau der Kirchen, um die Pflege des
religiösen Lebens, um die Anstalten zur Linderung menschlichen Elends
erwirbt sich des Kaisers edle Gemahlin Auguste Viktoria. Glückliche
Mutter von sechs hoffnungsvollen Söhnen und einer Prinzessin, steht sie dem
Kaiser als treue Lebensgefährtin zur Seite. Geboren am 22. Oktober 1858
als Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, trat sie
am 27. Februar 1881 mit dem damaligen Prinzen Wilhelm von Preußen
an den Altar, um den Bund für das Leben zu schließen. Am 27. Februar
1906 feierte das Kaiserpaar die Silberne Hochzeit. An dem nämlichen
Tage vermählte sich Prinz Eitel Friedrich mit der Prinzessin Charlotte
von Oldenburg; im Jahre 1905 hatte sich Kronprinz Wilhelm mit der
Prinzessin Cecilie von Mecklenburg-Schwerin vermählt. Im Juli 1906
wurde das Kaiserpaar durch die Geburt des ersten Enkels erfreut.

Wenn heute allenthalben in deutschen Landen Männerarbeitsstätten
für Arbeits- und Obdachlose sowie für entlassene Gefangene, Fürsorge-
anstalten und Walderholungsheime für Kranke und Sieche sich befinden,
Frauenstationen zur Verwundeten- und Krankenpflege entstanden sind,
so ist dies nicht am wenigsten der unermüdlichen Tätigkeit unsrer Kaiserin
zu verdanken. Sie hat im vollsten Sinne des Wortes das Gelöbnis
gehalten, das sie einst abgelegt: „Nach Kräften werde ich bemüht sein,
der Arbeit des Glaubens und der Liebe, die in unserm Volke zur
Linderung des äußern und innern Elends bereits geschieht, mich dienend
und anregend anzuschließen, um meine Pflicht gegen Gott und die Menschen
zu erfüllen."

Die Gesetzgebung zum Wohle der arbeitenden Klassen schreitet fort.
Auf Veranlassung des Kaisers trat in Berlin die Internationale
Arbeiterschutzkonferenz zusammen, an der Vertreter von Österreich,
Italien, England und Frankreich teilnahmen. Auch in das Schulwesen
hat der Kaiser neuordnend eingegriffen. Neben die Universitäten sind die
Technischen Hochschulen mit gleichen Rechten getreten, die Städte Cöln
und Frankfurt a. M. haben Handelshochschulen errichtet, die Akademie
zu Münster wurde zur Universität erweitert, Danzig erhielt eine Tech¬
nische Hochschule, Posen eine Akademie. Die Gymnasien wurden zeit¬
gemäß umgestaltet; die drei Arten Höherer Lehranstalten: Gymnasien,
Realgymnasien und Oberrealschulen, wurden als gleichwertig anerkannt
und ihre Abiturienten ohne Unterschied zum Universität^ und technischen
Hochschulstudium zugelassen. Das Höhere Mädchenschulwesen wurde
1908 neu geordnet. Der erfolgreiche Besuch der zehnklassigen Höhern
Mädchenschule berechtigt zum Eintritt in das Höhere Lehrerinnenseminar


